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I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

Die Firma der Gesellschaft lautet: Hypoport SE. Sie hat ihren Sitz in Lübeck, Deutschland. 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

2.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Vermarktung von Technolo-

gieplattformen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft sowie die Be-
ratung zu und die Vermittlung von Darlehen, Versicherungen und Anlageprodukten, 

die keine Finanzinstrumente im Sinne von § 1 Absatz 11 Kreditwesengesetz (KWG) 

sind. 

2.2 Die Gesellschaft ist weltweit zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die 

dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck andere Un-

ternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen so-

wie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann ihren Betrieb ganz oder 

teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern.  

 

§ 3 Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Die Übermittlung von 

Informationen an die Aktionäre kann auf digitalem Weg (z.B. per E-Mail) erfolgen 

II. Grundkapital und Aktien 

 

§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 6.872.164,00. Es ist in 6.872.164 Stück-
aktien eingeteilt. Das Grundkapital wurde in Höhe von EUR 6.493.376,00 im Wege der 

Umwandlung der HYPOPORT AG in eine Europäische Gesellschaft (SE) erbracht. 

4.2 Die Aktien lauten auf den Namen. 

4.3 Die Aktien werden nach Bestimmung des Vorstands in Einzel- oder Sammelurkunden 
verbrieft. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Form und Inhalt 

der Aktienurkunden sowie von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen. Soweit eine 

Verbriefung nicht nach Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die 
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Aktien zugelassen werden sollen, ist ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer 

Anteile sowie etwaiger Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine ausgeschlossen. 

4.4 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 03. 
Juni 2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt 

bis zu EUR 2.748.865,00 (in Worten: zwei Millionen siebenhundertachtundvierzigtau-

sendachthundertfünfundsechzig Euro) durch Ausgabe von bis zu 2.748.865 neuen auf 
den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(„Genehmigtes Kapital 2024/I“). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können 
dabei nach § 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder 

gemäß § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unterneh-

men mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft 

zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Geneh-

migten Kapitals 2024/I auszuschließen,  

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;  

(ii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag 

der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
der Gesellschaft nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die unter Ausschluss 

des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen 

Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % 
des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreitet, und zwar we-

der zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch - wenn dieser Betrag ge-

ringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung des Genehmigten Kapitals 

2024/I;  

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere - aber ohne 

Beschränkung hierauf – im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Un-

ternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unter-

nehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich 

Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften;  

(iv) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel-

schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrech-

ten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibun-

gen“), die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 

Optionspflichten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder 

einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausge-

geben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den 
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Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu ge-

währen, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungs-

rechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten zu-
stünde, oder um - soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht bezüglich sol-

cher Schuldverschreibungen ausübt - ganz oder teilweise Aktien der 

Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags zu gewäh-

ren.  

Die Summe der aufgrund der vorstehenden Ermächtigung unter Ausschluss des Be-

zugsrechts gegen Bar- und/oder Sacheinlagen insgesamt ausgegebenen Aktien darf 
10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Auf diese Be-

grenzung von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals an-

zurechnen, (a) der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Ka-
pitals 2024/I in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von der Gesellschaft im Rahmen ei-

ner Kapitalmaßnahme neu ausgegeben oder nach Rückerwerb veräußert (§ 71 Abs. 1 
Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG) worden sind; (b) auf den sich Options- und/oder Wand-

lungsrechte oder -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die gemäß §§ 221 

Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 

2024/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 

Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Dies 

umfasst auch die Festlegung der Gewinnanteilsberechtigung der neuen Aktien, wel-
che abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auf für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr 

festgelegt werden kann. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Geneh-

migten Kapitals 2024/I oder dem Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmig-

ten Kapitals 2024/I die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. 

III. Organisationsverfassung 

 

§ 5 Dualistisches System, Organe 

Die Gesellschaft hat ein dualistisches Leitungs- und Aufsichtssystem bestehend aus einem 

Leitungsorgan (Vorstand) und einem Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat). Die Organe der Gesell-

schaft sind:  

a) der Vorstand; 

b) der Aufsichtsrat; und 

c) die Hauptversammlung. 
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IV. Vorstand 

 

§ 6 Zusammensetzung und Amtsdauer des Vorstands 

6.1 Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat kann eine hö-

here Anzahl von Vorstandsmitgliedern bestimmen. 

6.2 Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder und bestimmt den Vorstandsvorsitzenden. Die 
Bestellung erfolgt für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren. Wiederbestellungen, 

jeweils für höchstens fünf Jahre, sind zulässig. Eine Bestellung kann vorzeitig aus 

wichtigem Grund widerrufen werden. 

 

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

7.1 Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft in eigener Verantwortung nach Maß-

gabe der Gesetze, der Satzung sowie der Geschäftsordnung des Vorstands. 

7.2 Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein 

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Wird die Bestel-

lung eines Vorstandsmitglieds vorzeitig aus wichtigem Grund widerrufen oder ver-

stirbt ein Vorstandsmitglied und verbleibt in der Folge nur noch ein Vorstandsmitglied, 

ist dieses allein vertretungsberechtigt bis ein weiteres Vorstandsmitglied bestellt ist. 

7.3 Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur 

Einzelvertretung erteilen.  

7.4 Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder innerhalb der Grenzen des § 112 AktG von 

den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. 

 

§8 Geschäftsordnung, Zustimmungspflichtige Geschäfte, 

Beschlussfassung 

8.1 Eine Beschlussfassung ist erforderlich, soweit sie nach dem Gesetz, der Satzung oder 

der Geschäftsordnung des Vorstands vorgeschrieben ist. 

8.2 Besteht der Vorstand aus zwei Mitgliedern, ist er beschlussfähig, wenn sämtliche Vor-

standsmitglieder anwesend oder vertreten sind. Besteht der Vorstand aus mehr als 
zwei Mitgliedern, ist er beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmit-

glieder anwesend oder vertreten ist. 

8.3 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Aus-

schlag.  
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8.4 Folgende Geschäfte dürfen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen wer-

den: 

a) Festlegung des jährlichen Unternehmensplans,  

b) grundsätzliche Änderungen der Unternehmensstrategie oder der Unternehmens-

organisation, 

c) der Verkauf von Anteilen oder die Gewährung von Gesellschaftsrechten an Toch-
terunternehmen mit einem Konzernumsatz- oder Konzernertragsanteil von mehr 

als 5 % an Dritte. 

8.5 Der Aufsichtsrat kann weitere Geschäfte von seiner Zustimmung abhängig machen; 
insbesondere in der Geschäftsordnung des Vorstands. Er kann seine Zustimmung 

auch allgemein zu einem bestimmten Kreis oder einer bestimmten Art von Geschäften 

widerruflich im Voraus erteilen. 

8.6 Der Aufsichtsrat erlässt die Geschäftsordnung des Vorstands. 

 

V. Aufsichtsrat 

 

§ 9 Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtszeit, Amtsniederlegung 

9.1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.  

9.2 Die Hauptversammlung wählt die Aufsichtsratsmitglieder, vorbehaltlich der Regelung 
in Ziff. 9.3, für einen Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 

Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wo-

bei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die 
Hauptversammlung kann für den gesamten Aufsichtsrat oder einzelne Aufsichtsrats-

mitglieder eine kürzere Amtszeit bestimmen. Die Amtszeit endet spätestens sechs 

Jahre nach der Bestellung.  Wenn die Hauptversammlung nichts anderes bestimmt, 
erfolgt die Wahl eines Nachfolgers für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes 

Aufsichtsratsmitglied für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsrats-

mitglieds. 

(2) Die Amtszeit des ersten Aufsichtsrats endet bereits mit Beendigung der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung für das erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr be-

schließt, jedoch spätestens zwei Jahre nach seiner Bestellung. Zu den Mitgliedern des 

ersten Aufsichtsrats werden bestellt: 

a) Herr Dieter Pfeiffenberger, wohnhaft in Barsbüttel, Deutschland, Unternehmens-

berater; 
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b) Herr Roland Adams, wohnhaft in Düsseldorf, Deutschland, Unternehmensberater, 

und 

c) Herr Martin Krebs, wohnhaft in Hofheim, Deutschland, Unternehmensberater. 

9.4 Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt ohne wichtigen Grund mit einer Frist von 

mindestens einem Monat durch eine an den Aufsichtsratsvorsitzenden und den Vor-

stand zu richtende schriftliche Erklärung niederlegen. Mit Zustimmung des Aufsichts-
ratsvorsitzenden kann von der Einhaltung dieser Frist abgesehen werden. Aus wichti-

gem Grund kann die Niederlegung mit sofortiger Wirkung erfolgen. 

 

§ 10 Vorsitz des Aufsichtsrats, stellvertretender Vorsitz, Geschäftsordnung  

10.1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter 

für die Dauer ihrer Amtszeit. 

10.2 Scheiden der Aufsichtsratsvorsitzende und sein Stellvertreter mit Ablauf einer Haupt-

versammlung aus dem Amt aus, erfolgt die Wahl in einer Sitzung, die im Anschluss an 

diese Hauptversammlung stattfindet. In dieser Aufsichtsratssitzung übernimmt das 

an Jahren älteste Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz. Einer besonderen Einladung zu 
dieser Aufsichtsratssitzung bedarf es nicht. Scheidet der Aufsichtsratsvorsitzende 

oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, hat der Aufsichtsrat unverzüglich 

eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

10.3 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

§ 11 Einberufung des Aufsichtsrats 

11.1 Der Aufsichtsrat hält mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr eine Sitzung ab. 

11.2 Die Sitzungen werden durch den Aufsichtsratsvorsitzenden mit einer Frist von 14 Ta-

gen einberufen. Bei der Fristberechnung werden der Tag der Absendung der Einla-

dung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Auf-
sichtsratsvorsitzende die Frist angemessen verkürzen. In begründeten Fällen kann der 

Aufsichtsratsvorsitzende in der Einberufung bestimmen, dass die Sitzung in anderer 

Form als einer Präsenzsitzung (z.B. als Telefon- oder Videokonferenz) abgehalten 

wird. 

11.3 Die Einberufung erfolgt nach Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden schriftlich, telefo-

nisch oder auf digitalem Weg. Mit der Einberufung sind Ort und Zeit der Sitzung sowie 
die Tagesordnung mitzuteilen. Wurde die Tagesordnung oder ein einzelner Tagesord-

nungspunkt nicht ordnungsgemäß angekündigt, darf hierüber nur beschlossen wer-

den, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitglie-

dern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer Frist in Textform ihre 
Stimme abzugeben oder der Beschlussfassung zu widersprechen. Der Beschluss wird 
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erst wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist ihre 

Stimme abgegeben oder nicht widersprochen haben. 

 

§ 12 Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

12.1 Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse in der Regel in Sitzungen. Die Sitzungen wer-

den vom Aufsichtsratsvorsitzenden, bei seiner Verhinderung von seinem Stellvertre-

ter, geleitet. 

12.2 Auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden können Beschlüsse außerhalb von Sit-

zungen schriftlich, telefonisch oder auf digitalem Weg erfolgen. Gegen die angeord-
nete Form der Beschlussfassung steht den Aufsichtsratsmitgliedern kein Wider-

spruchsrecht zu. Außerhalb von Sitzungen gefasste Beschlüsse werden vom Aufsichts-

ratsvorsitzenden in einer Niederschrift festgestellt und die Niederschrift allen Auf-
sichtsratsmitgliedern zugeleitet. Für die Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen 

gelten die Bestimmungen der Ziff. 12.3 bis 12.7 entsprechend.  

12.3 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Aufsichtsratsmitglieder an der Be-

schlussfassung teilnehmen. Als Teilnahme gilt auch eine Stimmenhaltung. Abwe-
sende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen dadurch teilnehmen, dass 

sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder ihre schriftliche oder auf digitalem Weg über-

mittelte Stimmabgabe(n) überreichen lassen. 

12.4 Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas ande-

res bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Eine Stimmenhal-

tung gilt nicht als abgegebene Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag. Gibt der Aufsichtsratsvorsitzende keine 

Stimme ab, gibt die Stimme seines Stellvertreters den Ausschlag. 

12.5 Über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen. 

Die Niederschrift ist vom Sitzungsleiter oder bei Abstimmungen außerhalb von Sitzun-
gen vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen und den Aufsichtsratsmitgliedern 

zuzuleiten. 

12.6 Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur 

Durchführung der Beschlüsse erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.  

 

§ 13 Satzungsänderungen 

Der Aufsichtsrat kann die Fassung der Satzung ändern. Er kann außerdem die Satzung an 

neue gesetzliche Vorschriften anpassen, die für die Gesellschaft verbindlich werden, ohne 

dass ein Beschluss der Hauptversammlung erforderlich ist. 
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§ 14 Vergütung  

14.1 Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten ab dem Geschäftsjahr 2022 eine jährliche Vergü-

tung in Höhe von EUR 60.000,00. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält den doppelten, 
sein Stellvertreter den 1,5-fachen Betrag der jährlichen Vergütung. Vorsitzende von 

Ausschüssen erhalten ab dem Geschäftsjahr 2022 den 1,5-fachen Betrag der jährlichen 

Vergütung. 

14.2 Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäfts-

jahres angehört haben, erhalten die Vergütung pro rata temporis entsprechend der 

Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit. 

14.3 Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre Auslagen und die auf ihre 

Vergütung und Auslagen zu entrichtende Umsatzsteuer. Zudem erhalten die Auf-

sichtsratsmitglieder den rechnerisch jeweils auf sie entfallenden Anteil der Versiche-

rungsprämie für eine von der Gesellschaft zugunsten der Vorstands- und Aufsichts-

ratsmitglieder abgeschlossenen Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. 

 

VI. Hauptversammlung 

 

§ 15 Ort und Einberufung  

15.1 Die Hauptversammlungen finden nach Wahl des Vorstands am registermäßigen Sitz, 
am Verwaltungssitz der Gesellschaft oder in einer anderen deutschen Stadt mit mehr 

als 100.000 Einwohnern statt.  

15.2 Eine Hauptversammlung kann jederzeit vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat einberu-

fen werden. 

15.3 Eine Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, mindes-

tens dreißig Tage vor der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Hauptversammlung 
und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. Die Einberufungsfrist verlän-

gert sich um die Tage der Anmeldefrist (Ziff. 16.2). 

15.4 Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten sechs Monate eines 

jeden Geschäftsjahres statt. 

15.5 Der Vorstand kann vorsehen, dass die Hauptversammlung ganz oder teilweise in Bild 

und Ton übertragen wird. Der Vorstand kann Bestimmungen zum Verfahren, insbe-

sondere zum Medium, zum Umfang der Übertragung und zum möglichen Empfänger-

kreis treffen.  

15.6 Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Absatz 1 AktG durch Intermediäre, die zu Be-

ginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung für Namensaktien, die ihnen 
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nicht gehören, im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, werden aus-

schließlich im Wege elektronischer Kommunikation übermittelt. Gleiches gilt, unter 

den weiteren Voraussetzungen des § 49 Absatz 3 Nr. 1 lit. d) WpHG für die Übermitt-
lung von Mitteilungen durch die Gesellschaft nach § 125 Absatz 2 AktG. Der Vorstand 

ist ermächtigt, Mitteilungen in Papierform zu übermitteln und Intermediäre zur Über-

mittlung in Papierform zu ermächtigen. Soweit der Vorstand eine Übermittlung in Pa-
pierform zulässt, wird dies mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt ge-

macht. 

15.7 Der Vorstand ist bis zum Ablauf des 30. Juni 2025 ermächtigt, vorzusehen, dass Haupt-
versammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

am Ort der Hauptversammlung abgehalten werden (virtuelle Hauptversammlung). 

Auf die virtuelle Hauptversammlung finden alle Regelungen dieser Satzung für Haupt-

versammlungen Anwendung, einschließlich § 17 Ziffer 17.2, soweit nicht das Gesetz 
zwingend etwas anderes vorsieht oder in dieser Satzung ausdrücklich etwas anderes 

bestimmt ist. 

 

§ 16 Teilnahme, Stimmrecht 

16.1 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig angemeldet und für die angemeldeten 

Aktien im Aktienregister eingetragen sind. Umschreibungen im Aktienregister finden 

zwischen dem letzten Anmeldetag (Ziff. 16.2) und dem Tag der Hauptversammlung 

nicht statt (Umschreibungsstopp). 

16.2 Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor dem Tag der Haupt-

versammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform 

(§126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zugehen. Der Tag der Hauptver-

sammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.  

16.3 Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Bevollmächtigt ein 

Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 

zurückweisen. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft auf einem 

vom Vorstand näher zu bestimmenden digitalen Weg übermittelt werden. Die Einzel-

heiten für die Erteilung und den Widerruf dieser Vollmachten sowie den Nachweis der 

Bevollmächtigung werden mit der Einberufung bekannt gemacht. 

16.4 Der Vorstand kann vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne 

Anwesenheit an dem Ort der Hauptversammlung teilnehmen und dabei nach Maß-

gabe von Gesetz und Satzung ihr Stimmrecht, nicht aber das Widerspruchs- und An-

fechtungsrecht, im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vor-
stand kann Bestimmungen zum Verfahren und der Form der elektronischen Kommu-

nikation treffen. Die Einzelheiten werden in der Einberufung der Hauptversammlung 

bekannt gemacht.  
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16.5 Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimme, ohne an der Hauptver-

sammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation ab-

geben können (Briefwahl). Der Vorstand ist ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren 
und der Form der elektronischen Kommunikation zu treffen. Die Einzelheiten werden 

in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

16.6 Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege 
der Bild- und Tonübertragung ausnahmsweise in den Fällen gestattet, in denen ihnen 

aufgrund gesetzlicher oder gesundheitlicher Einschränkungen, ihres Dienst- oder 

Wohnsitzes im Ausland oder ihres notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im 
Inland die persönliche Teilnahme nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich 

ist, oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physi-

sche Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversamm-

lung abgehalten wird; dies gilt jedoch nicht für den Versammlungsleiter, sofern dieser 

ein Mitglied des Aufsichtsrats ist. 

 

§ 17 Vorsitz in der Hauptversammlung 

17.1 Der Aufsichtsratsvorsitzende oder ein anderes von ihm bestimmtes Aufsichtsratsmit-

glied leitet die Hauptversammlung. Ist weder der Vorsitzende noch ein von ihm hierfür 

bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied anwesend, übernimmt das an Lebensjah-

ren älteste anwesende Aufsichtsratsmitglied die Versammlungsleitung. Das Aufsichts-

ratsmitglied kann eine von ihm ausgewählte Person zum Versammlungsleiter bestim-

men oder die Hauptversammlung unter seiner Leitung einen anderen Versammlungs-

leiter wählen lassen. 

17.2 Der Versammlungsleiter leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der Be-

ratungen sowie die Art und Form der Abstimmung. Er kann bereits zu Beginn oder 

während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den gesamten Verlauf der 
Hauptversammlung, für die Aussprache zu einzelnen Tagesordnungspunkten sowie 

für das Frage- und Rederecht der Aktionäre angemessen festsetzen. 

 

§ 18 Beschlussfassung 

18.1 Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

18.2 Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingend gesetzlich eine 
größere Mehrheit vorgeschrieben ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gülti-

gen Stimmen gefasst. Für Satzungsänderungen bedarf es, soweit nicht zwingende ge-

setzliche Vorschriften eine andere Mehrheit vorschreiben, einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen bzw. – sofern mindestens die Hälfte des 
Grundkapitals vertreten ist – der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-

men. Sofern das Gesetz für Beschlüsse der Hauptversammlung außer der Stimmen-

mehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt – sofern gesetzlich zulässig – die 

einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. 
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18.3 Wird bei Wahlen im ersten Wahlgang nicht die notwendige Mehrheit erreicht, findet 

ein zweiter Wahlgang unter den Personen statt, die im ersten Wahlgang die beiden 

meisten Stimmen erhalten haben. 

VII. Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

 

§ 19 Jahresabschluss und Konzernabschluss 

19.1 Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten eines Geschäftsjahrs den Jahresab-

schluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebe-

richt sowie den Konzernabschluss und den -lagebericht für das vergangene Geschäfts-
jahr aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Der Vorstand hat dem Auf-

sichtsrat den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernabschluss und 

den -lagebericht nebst Prüfungsberichten des Abschlussprüfers unverzüglich nach 
Eingang der Prüfungsberichte zusammen mit einem Vorschlag über die Verwendung 

des Bilanzgewinns vorzulegen. 

19.2 Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Ziff. 19.1 übermittelten Vorlagen zu prüfen und über 

das Ergebnis schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat dem Vorstand 
seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, 

zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, ist er festgestellt. 

 

§ 20 Gewinnverwendung 

20.1 Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns. Sie kann 

anstelle oder neben einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen.  

20.2 In einem Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung auf neue Aktien ab-

weichend von § 60 Absatz 2 Satz 3 AktG festgesetzt werden. 

 

VIII. Schlussbestimmungen 

 

§ 21 Gründungsaufwand, Umwandlungskosten und  

Aufbringung des Grundkapitals 

21.1 Die Gesellschaft ist im Wege der formwechselnden Umwandlung aus der HYPOPORT 

AG, vormals eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck unter HRB 

19026 HL, entstanden. Die HYPOPORT AG hat ihren Gründungsaufwand bis zur Höhe 

von EUR 3.000,00 getragen. 
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21.2 Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Formwechsel der HYPOPORT AG auf-

gebracht. 

21.3 Die Gesellschaft trägt die mit der Umwandlung der HYPOPORT AG in eine SE verbun-

denen Kosten bis zu einem Gesamtbetrag von EUR 300.000. 



 

 

Bescheinigung gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c (ii) SE-VO i. V. m.  

§ 181 Abs . 1 Satz 2 AktG 

 

Es wird hierdurch gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c (ii) SE-VO i. V. m. § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG 

bescheinigt, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit den in meiner Urkunde vom 

4. Juni 2024 zu meiner UVZ Nr. 1269/2024 MS gefassten Beschlüssen über die Änderung der 

Satzung und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister 

eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen. 

 

 

Berlin, den 5. Juni 2024 

 

 

 

Gez. Santelmann 

_____________________________________ 

Dr. Matthias Santelmann 

( N o t a r )  
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